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An die 
Parlamentsdirektion 
 
Per E-Mail: philipp.neuhauser@parlament.gv.at 
 

 

Zu der an die Verbindungsstelle der Bundesländer gerichteten Einladung des Ausschusses für Arbeit 
und Soziales betreffend Initiativantrag 216/A (Novelle zum Heimopferrentengesetz) wird wie folgt Stel-
lung genommen: 
 
Zu Art. 1 Z 4 (§ 1 Abs. 4):  
 
Ausdrücklich befürwortet wird die Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten vor dem Hinter-
grund der zahlreichen sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche durch einen ehemaligen Pri-
mar an der Heilpädagogischen Abteilung des Landeskrankenhauses Klagenfurt. Die Zuerkennung 
einer Heimopferrente kann eine späte Genugtuung und Entlastung für das in der Vergangenheit erlit-
tene Unrecht bedeuten. Die bisherige Ungleichbehandlung von Heimopfern und Personen, die sexuel-
le Gewalt während der stationären Unterbringung in Krankenanstalten erfahren haben, könnte auf 
diesem Weg ausgeräumt werden.  
 
Zu Art. 1 Z 5 (§ 5 Abs. 7):  
 
Begrüßt wird die geplante Möglichkeit zur Stellung eines Feststellungsbescheides über das Vorliegen 
der Voraussetzungen vor Erreichen des Pensionsalters. Dies deshalb, weil es vielen Betroffenen 
schwer zumutbar erscheint, das in der Kindheit erlittene Unrecht stets von neuem bzw. erst zu einem 
späteren Zeitpunkt thematisieren zu müssen.   
 

 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Dr. Primosch 

 
Nachrichtlich an: 
 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung 
die Abteilungen 4 und 5 
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